
LAGEPLAN   M 1:500

Fl.Nr.  2004/26, 2004, 2003, 2002/8, 2002/7, 2002/6, 2002/5 und 2002/4      Gemarkung Penzberg
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches0.1.1

0.1.2

0.1.3

Grenze des entfallenen Geltungsbereiches
Franz-Marc-Weg

Grenze des entfallenen Geltungsbereiches Be-
bauungsplan Flohbühlweg und Sindelsdorfer
Str. II. Die Rechtskraft der darin enthaltenen Fest-
setzungen werden damit aufgehoben und durch
die Festsetzungen des Geltungsbereiches
Franz-Marc-Weg ersetzt.

hier z.B. maximal mit zwei Vollgeschossen
Einzel- und Doppelhäuser zulässig, Grund-
flächenzahl 0.3, allgemeines Wohngebiet,
maximal 2 Wohneinheiten zulässig, offene
Bauweise, Wandhöhe und Dachneigung

Der Geltungsbereich wird als Allgemeines
Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt.

1.1.1

1.1.2 Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht
zulässig.

GO1 7.1.1 Grundrissorentierung von Aufenthaltsräumen
innerhalb der Bauräume

GO2 7.1.2 Grundrissorentierung von Aufenthaltsräumen
innerhalb der Bauräume

7.2.1

7.2.2

Die Außenbauteile der Wohngebäude müssen
hinsichtlich Luftschalldämmung DIN 4109
(Schallschutz im Hochbau) entsprechen.

Passiver Lärmschutz:
Pegelbereich
Schalldämmmaß Fassade    db(A)
Schallschutzklasse Fenster

z.B. GO 1
       IV/40/3

7.2.3 Schutzstreifen für Vorkehrungen gegen
schädliche Umwelteinwirkungen
Aktiver Lärmschutz für Luftschalldämmung
maximale Höhe 2.50 m

7.3.2

7.3.1

7.2.5 Die Lärmschutzwände sind straßenseitig
mit heimischen Gehölzen zweiter Wuchsordnung 
zu bepflanzen.

Die Bemessung der Lärmschutzwand muss
den Richtlinien der DIN 4109 (Schallschutz im
Städtebau) Lärmpegelbereich IV sowie den
ZTV LSW88 entsprechen

7.2.4

7.3.3

Beläge von KFZ - Stellplätzen, Garagen-
stauräumen und Hofflächen sind wasser-
durchlässig mit einem Sickerbeiwert von 
mind. 50% auf dem Baugrundstücken auszubilden.

8.1.1

8.1.2

Bahnstromleitung Hoheitsbereich

Bahnstromleitung Erdkabel 15KV

7.3.4

Bahnstrom Freileitung entfällt

Freileitungsmast Bahnstrom

2.1.1
GRZ Für das gesamte Bauquartier wird eine GRZ- 

Grundflächenzahl von z.B. 0,30 als zulässige
Größe festgesetzt.

Die Überschreitung der Grundflächenzahl gem. 
§ 19 BauNVO darf für Anlagen gem. § 19 (4) 
Ziffern 1 - 3 BauNVO maximal 50 % betragen.
Die Anrechnung der Fläche von Stellplätzen und 
Wegen erfolgt in Abhängigkeit vom Ver- 
siegelungsgrad der betreffenden Fläche (Berech-
nung gem. ATV-DVWK Merkblatt M 153 vom 
Februar 2000).

z.B. 0,30

2.2.1

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
bezüglich Mass der baulichen Nutzung und
Bauweise.

2.1.2

2.1.3

1.1.3 Bauzone mit unterschiedlichen Festsetzungen

z. B.   II

4.3.2
DN

4.3.3

Zulässige Dachneigungen
in den Bauzonen A und A1

Satteldach symetrisch Hauptfirstrichtung

4.3.1

Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmass ab 
Erdgeschossfußboden.

Regelung des Wasserabflusses
entlang des Wartungsweges

Bachlauf Schwadergraben

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.3.1 Unterirdische Leitungen zur Ableitung von Regen-
wasser nach wasserrechtlicher Erlaubnis vom 
14.08.2018 unter Az. 632-41.1.2.-6831 Landrats-
amt Weilheim Schongau in den Schwadergraben.

Rohrleitung mit Lehmschottung.8.3.2

8.3.3 Wasserrecht Hoheitsbereich nach wasser-
rechtlicher Erlaubnis vom 14.08.2018 unter 
Az. 632-41.1.2.-6831 Landratsamt Weilheim 
Schongau in den Schwadergraben.

Unverbindlicher Vorschlag für Form und
Lage des geplanten Baukörpers

Urgelände in der Schnittführung

Höhenschichtlinien

Bestehende Flurstücksgrenzen

Geplante Flurstücksgrenzen

Gebäude bestehend

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

Abzubrechende Haupt- und Nebengebäude die 
Bestimmungen nach §§ 39 und 44 BNatSchG
sind einzuhalten.

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

Flurstücksnummerz.B. 790/10

Schnittführung

9.1.9

9.1.10

8.1.3 Rückhalteanlagen mit gedrosselten Ablauf auf 
Baugrundstücken und Verkehrsflächen sind 
zwingend. Der Retensionsraum ist mittels Sicker-
mulden, Teichen, Zisternen, Rigolen oder 
Schächten herzustellen. Das satzungsgemäße 
Rückhaltevolumen ist durch Entwässerungspläne 
nachzuweisen.

9.2.1 In Verbindung mit der Genehmigungsplanung von
Einzelvorhaben sind gleichzeitig ein qualifizierter
Freiflächengestaltungsplan und ein Entwässer-
ungsplan zur Freistellung einzureichen. Frei-
flächengestaltungs- und Entwässerungsplan sind
aufeinander abzustimmen.Wesentlicher Inhalt der 
Fachplanung ist die Berechnungder anrechenbar 
versiegleten Flächen. Die Freigabe der Fachpläne
ist Voraussetzung zur Freistellung des
Bauantrages.

II II
9.1.11 Geländemodellierung

Niederschlagswasser aus bebauten und be-
festigten Flächen ist zu sammeln und gemäss 
Satzung der Stadtwerke Penzberg, dem Wasser-
haushaltsgesetz  WHG § 54 u.55 sowie der 
wasserrechtlichen Erlaubnis vom 14.8.2018_ 
Az. 632-41.1.2-6831 abzuleiten. Die Beseitig
ung von Niederschlagswasser ist bevorzugt nach
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung
(NWFreiV) durchzuführen, solange die
technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von 
gesammelten Niederschlagswasser(TRENOG) in 
das Grundwasser erfüllt werden können.  Die 
Durchlässigkeit  der Sickerflächen ist  nach 
DIN 18130 – 1 nachzuweisen. Der Grundwasser-
stand (HHW)nach DIN 4049-3 und WHG § 3. 3 im 
Geltungsbereich ist durch Bodenerkundung auf 
602,8 mNN ermittelt.

z.B.

Geländeschnitte

4.4.1

4.4.2 Rampendächer, oberirdische Garagen und
Nebengebäude sind mit Flachdach auszuführen.

4.4.3

4.5.1

Garagen und Nebengebäude mit Flachdächern
sind nach der Festsetzung 4.4.1 auszubilden.

4.5.2

Abweichend zur Ortsgestaltungssatzung sind
Gauben und Quergiebel in den Bauzonen A und
B unzulässig.

4.3.4 Flachdach mit Extensivbegrünung

2.2.2z. B.   KGo Talseitig auskragendes Kellergeschoss als nicht 
Vollgeschoss. Die Deckenunterkante des Keller-
geschosses  muss  im Mittel  mindestens  0,8  m  
unter  der natürlichen oder festgesetzten Gelände-
oberfläche  liegen. Die Bergseite muss  vollständig
und die Hangflanken zu 2/3 der  Sichtfläche be-
deckt sein. Die talseitig offene  Wandhöhe bis UK 
Kellerdecke darf max. 2,5 m über der natürlichen
oder festgesetzten Geländeoberfläche betragen.

2.2.3
z.B. 2WE Höchstzulässige Anzahl der Wohneinheiten je

Wohngebäude. Das Doppelhaus gilt als ein
Wohngebäude.

FOK
z.B.: 598,20

Fußbodenoberkante von Wohngebäuden
verbindlich  festgesetzt, Höhenkote bezogen
auf ü.N.N. (Normal Null).

2.3.1

z. B.  EE60 2.2.4

z. B.   II Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmass ab 
Erdgeschossfußboden zwingend.

3.4.1

Gemeinschaftstiefgarage

Rampenhaus Tiefgarage
Die Einhausungen sind innenseitig an Wänden 
und Decken schallabsorbierent zu verkleiden.
Die Tore sowie Schlüsselschalter o.ä. sind im Be-
reich des unteren Rampenende anzubringen.

3.4.2

3.4.3

3.4.4 Stellplätze für Fahrräder

GTGa

R

2.3.2 Die veränderte Geländeoberfläche durch
Ab- und Auftrag muss an die festgesetzte FOK
der Erdgeschosse höhengleich angepasst
werden.

2.3.3
WH

z.B. 6.50m

Maßangaben verbindlich2.4.1

Baugrenze3.1.1

  o

nur Einzelhäuser zulässig

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig3.2.1

3.2.2

Abstandsflächen der Haupt- und Nebengebäude 
zu den Grundstücksgrenzen sind gemäß

3.2.3

3.1.2 Baulinie

offene Bauweise, die Länge von Hauptgebäuden
wird auf maximal 25.0m festgesetzt.

3.3.1

3.3.2

Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenge-
bäude gemäß BauNVO § 12 sind nur innerhalb
der Bauräume und den dafür festgesetzten
Flächen zulässig.

Die maximale Wandhöhe wird durch den 
Abstand Fußbodenoberkante des Erd-
geschosses (FOK) und dem Schnittpunkt
der Außenwand mit der Dachhaut an
der Traufseite der Hauptgebäude bestimmt.

Art. 6 BayBO einzuhalten. Die Abstandsfläche
bemisst sich ab der natürlichen und festgesetzten
Geländeoberfläche.

Zur Ermittlung des Garagen- und Stellplatz-
bedarfes ist die Stellplatzsatzung der Stadt
Penzberg in der jeweils gültigen Fassung an-
zuwenden.

St Ga Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
und Garagen

3.5.1 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu
belastende Flächen - sind von jeglicher Bebauung
und Bepflanzung freizuhalten, ausgenommen
Grundstückseinfriedungen. Die Einfriedungs-
konstruktion ist beweglich zu gestalten und darf
nicht abschließbar sein.

4.1.1 Die vollgeschosse der Gebäude in den fest-
gesetzten Bauräumen der Zone B, sind nord-
seitig min. 2.0m von der Baulinie einzurücken,
bzw. innerhalb der Baugrenze zu errichten.

4.2.1

z.B.: 598,20

4.2.2

Innerhalb der Bauzonen A und B sind über dem
jeweilig letzten Geschoss alle Dachformen nach 
Satz 4.3.1 zulässig.
Pultdächer sind gestaffelt auszuführen
bergseitig 2/3, talseitig 1/3

Zulässige Dachformen und deren Dachneigungen
in den Bauzonen A und B
Flachdach max.   7°
Pultdach max. 10°
Satteldach max. 18°

Die Oberflächen der Dächer bis zu einer
Neigung von 10° sind mindestes mit einer
einfachen Extensivbegrünung auszubilden.
Aufbauhöhe 15,0-25,0 cm
ausgenommen davon sind Dachterrassen.

Flächen für Wasserwirtschaft,  Hochwasserschutz
und Retentionsraum. HQ-extrem

- entfällt -

Fußbodenoberkante von Wohngebäuden
geändert

Als Dachform der gestaffelten Dächer sind aus-
schliesslich Flachdächer zulässig. Die Dachein-
deckung ist nach der Satz 4.4.1 auszu-
bilden. Bei Nutzung als Terrasse über dem Erd-
geschoß ist ein Platten oder Steinbelag bis 1/3 
der  Gesamtfläche zulässig.

Strassenbegrenzungslinie5.3.1

5.4.1 Einfahrtbereiche Straße / Grundstücke
Die Breite der Einfahrsbereich sind nach der Stell-
platzsatzung der Stadt Penzberg zu bemessen.
Ausgenommen Bauzone A1.

5.5.1 Sichtdreiecke von Bepflanzung und Bebauung
freizuhalten. Einfriedungshöhe maximal 80 cm

5.5.2 Sichtdreiecke  (linksfahrende Radfahrer) von Be-
pflanzung und Bebauung freizuhalten. 
Einfriedungshöhe maximal 80 cm

Strassenverkehrsflächen öffentlich

5.2.1

5.1.1

5.2.2

Strassenverkehrsflächen öffentlich Bestand

5.2.2W
Zweckbestimmung

Wirtschaftsweg nicht öffentlich

Verkehrsflächen öffentlich mit besonderer 

öffentlicher Parkplatz5.2.3

5.2.4 Fußgängerbereich

6.1.1

6.2.1 Kleinkinderspielplatz

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

öffentliche Grünfläche

6.2.2

6.3.1 Natursteinwände zum Ausgleich von Höhen-
unterschieden mit verbindlicher Höhenangabe 
ab Urgelände

Für die privaten Grünflächen besteht Pflanzpflicht
nach den Festsetzungen der städtebaulichen
Planung.

öffentliche Grünfläche:
Zweckbestimmung Kinderspielplatz

private Grünfläche mit Pflanzpflicht ist von
jeglicher Bebauung freizuhalten. 

Anpflanzung heimischer Laubgehölze,
2. Wuchsordunung
Pflanzgrößen mindestens Stammumfang 16-18 cm

Anpflanzung heimischer Laubgehölze,
1. Wuchsordunung
Pflanzgrößen mindestens Stammumfang 16-18 cm

z. B.  H= 1.20m

Planzeichen entfällt

1

2

6.3.2 Die Fassaden der Untergeschosse sind mit Rank-
gerüsten auszustatten und dauerhaft mit Kletter- 
und Rankpflanzen zu begrünen.  Straßen be-
gleitend sind die Untergeschosse einschließlich 
Brüstungen in Massivbauweise mit Putz- oder 
Sichtbetonoberfläche herzustellen.
Geländeböschung zum Ausgleich von Höhen-
unterschieden

6.4.1 Pflanzpflicht

Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist mind. 1 Baum zu pflanzen, zu erhalten
und bei Abgang entsprechend zu ersetzen. Als zu pflanzend festgesetzte Bäume sind
hierauf anzurechnen.Die Standorte von zu pflanzenden Bäumen können auf der
Grundstücksfläche in Absprache mit der Stadt verändert werden. Zu pflanzen sind auf
Dauer mit dem Extremstandort Stadt zu Recht kommende Laubbäume; hierbei soll
sich an den Erfahrungen des Straßenbaumtests der Gartenamtsleiterkonferenz
(GALK) orientiert werden. Zur dauerhaften Gewährleistung der physikalischen
Funktionen wie auch der physiologischen Funktionen sollen die festgesetzten Bäume
im Rahmen des Bebauungsplans geschützt werden.

6.3.3

6.4.3

6.4.4 Geländeunterschiede sind bevorzugt als natür-
liche Böschungen mit einer maximalen Neigung
von 1:1,5 auszubilden. Stützmauern sind nur in
Form von Natursteinmauern bzw. Gabionen mit
Natursteinvorsatz bis zu einer maximalen Höhe
von 1,25 m und maximalen Länge von 5,0 m
zulässig. Ausgenommen davon sind die durch
Planzeichen festgesetzten Natursteinmauern.

6.4.5mindest

Geländeschnitte

Erdüberdeckung der Tiefgaragen und Be-
pflanzung der Tiefgaragendecken.
Die erdüberdeckten Teile der Tiefgaragen sind 
zur Stärkung der natürlichen Bodenfunktionen 
mind. 80 cm i.M. zu überschütten.
Baumstandorte auf Tiefgaragen sind mit einer 
Fläche von mind. 15 m² und einer 
durchwurzelbaren Substratschicht von mind. 
100 cm i.M. herzustellen. Dies kann durch eine
leichte Überhöhung des 
Bodensubstrats oder durch Ausbildung von 
Pflanzbeeten in Trogform erfolgen. Es sind 
hierbei Bäume 2. Wuchsordnung zu wählen.

6.4.6

6.4.7

Geländeabtrag zur Bestimmung der natürlichen 
und festgesetzten Geländehöhen.

6.4.8 Geländeprofile I - IV sind Bestandteil der Fest-
setzung zur Bestimmung der natürlichen und 
festgesetzten Geländehöhen.

6.4.9

6.4.10 Garagen u. Nebengebäude mit Flachdächer sind 
zu begrünen. Abflussbeiwert von 0,3 ist durch Ent-
wässerungsplanung nachzuweisen.

Der Geländeauftrag an den Grundstücksgrenzen 
ist profilgleich herzustellen.

Zulässig sind nur Holzzäune mit senkrechter 
Lattung und Stabgitterzäune sind bis zu einer
Höhe von 1,20m. Zäune sind mit einer Boden-
freiheit von 10cm auszubilden. Mauern und 
Sockelmauern sind als Einfriedung nicht zu-
gelassen. Ausgenommen Dachterrassen.

In der Bauzone A1 sind Dachgauben und Wider-
kehren nach der Ortsgestaltungssatzung zulässig.
Abweichend dazu sind die Dachaufbauten auch 
mit  Flachdach zulässig.

Für Dachdeckungen, Dachrinnen und Fallrohre
ist das Material Kupfer nicht zulässig, da dieses 
Kupferionen freisetzt, die ins Grundwasser ge-
langen können. Dächer bis 5° Dachneigung sind 
extensiv zu begrünen. Ausgenommen Dachterrassen

Erneuerbare Energien 60% Flächenanteil der
Gebäudegrundfläche der Hochbauten.

X      X      X

Nutzungsschablone zur Bestimmung von
Art und Maß der baulichen NutzungWA

ED
GRZ
0,30

WH
6.50m 2 WE o

WA

ED
WH

6 WE
DN

28 - 32°

GRZ
0,33

6.75m

Kinder- und Schlafzimmer sind so anzuordnen, dass sie
a) über ein zum Lüften geeignetes Fenster auf der Nord- oder Westseite des
    Gebäudes verfügen,
b) oder ein zum Lüften geeignetes Fenster im Schallschatten von eigenen
    Gebäudeteilen (z.B. eingezogener Balkon, teilumbauter Balkon, vorspring-
    endes Gebäudeteil) besitzen
c) oder einen verglasten Vorbau erhalten (Verglaste Vorbauten sind an der Decken-
    unterseite absorbierend auszuführen, die öffenbaren Fensterflächen müssen ent-
    weder über Eck oder gegeneinander versetzt angeordnet werden.-).
d) oder nur feststehende, d.h. nicht öffenbaren Fenster besitzen und mittels einer
    fensterunabhängigen schallgedämmten Lüftungseinrichtung belüftet werden.

Übergeordneten Räumlichkeiten (Wohn-, Kinder-, Schlafzimmer sowie Büroräume)
sind so anzuordnen, dass sie 
a) über ein zum Lüften geeignetes Fenster auf der Nordseite des Gebäudes verfügen.
b) oder ein zum Lüften geeignetes Fenster im Schallschatten davon eigenen
    Gebäudeteil) besitzen
c) oder einen verglasten Vorbau erhalten (Verglaste Vorbauten sind an der Decken-
    unterseite absorbierend auszuführen, die öffenbaren Fensterflächen müssen ent-
    weder über Eck oder gegeneinander versetzt angeordnet werden),
d) oder nur feststehende, d.h. nicht öffenbare Fenster besitzen und mittels einer
    fensterunabhängigen schallgedämmten Lüftungseinrichtung belüftet werden.
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öffentlicher Kinderspielplatz

Stadt Penzberg

Bebauungsplan
für das Gebiet :

"Franz-Marc-Weg"
mit integrierter Grünordnung

Die Stadt Penzberg erläßt aufgrund des § 9 und § 10 Baugesetzbuch
(BauGB) der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung BauNVO) des Art. 23 der Gemeindever-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) und des Art. 81 der Bayerischen 
Bauordnung diesen Bebauungsplan als Satzung.

Entwurf: Grünordnung :

            

................................. ..................................
Penzberg,15.11.2015 Penzberg,15.11.2015 

TEL:  08856 - 9249-0
FAX:  08856 - 9249-20

Philippstraße  2   -   82377 Penzberg
gumberger bau plan GmbH

WEB:      www.gumberger.de
E-MAIL:  plan@gumberger.de

a) Die vorgezogene Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 19.12.2014
bis 13.01.2015 durchgeführt. Dabei wurden die Ziele der Planung dargelegt und 
es bestand die Gelegenheit zur Anhörung und Erörterung.

Penzberg, den ........................ Stadt Penzberg

.........................
Stefan Korpan 
Erster Bürgermeister

b) Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Anschreiben vom 19.12.2014
gem. § 4 BauGB am Aufstellungsverfahren beteiligt.

Penzberg, den ........................ Stadt Penzberg

.........................
Stefan Korpan 
Erster Bürgermeister

c) Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung gem. § 3 Abs. BauGB 
vom ....................... bis ....................... in ............................. öffentlich ausgelegt.

Penzberg, den ........................ Stadt Penzberg

.........................
Stefan Korpan 
Erster Bürgermeister

d) Die Stadt Penzberg hat mit Beschluß vom ....................... den Bebauungsplan
gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Penzberg, den ........................ Stadt Penzberg

.........................
Stefan Korpan 
Erster Bürgermeister

e) Der Bebauungsplan mit der Begründung wurde am ....................... durch
Amtsblatt Nr. ........ gem. § 10 Abs. 3 BauGB bekanntgemacht und ist damit rechts-
verbindlich. Er ist zu den üblichen Bürostunden zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten.

Penzberg, den ........................ Stadt Penzberg

.........................
Stefan Korpan 
Erster Bürgermeister

         
A   Städtebaulicher Entwurf B   Festsetzungen durch Planzeichen und Text 

VERFAHRENS- UND FORMVORSCHRIFTEN
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften – sowie die Vorschriften über die Be-
teiligung der Öffentlichkeit und der Behörden, die Vorschriften über die Begründung zum Be-
bauungsplan, sowie die Vorschriften bezüglich der Beschlussfassung über die Aufstellung des 
Bebauungsplans ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Penzberg gemacht worden ist.

Mängel der Abwägung, im Zuge der von der Stadt Penzberg gem. §1 Abs.6 BauGB vorzu
nehmenden gerechten Abwägungen der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander, sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Penzberg geltend gemacht worden sind. 

Der Sachverhalt, der die Verletzungen oder den Mangel begründen soll, ist dabei darzulegen.

Penzberg, den ____________    Stadt Penzberg (Siegel)
  

Stefan Korpan
Erster Bürgermeister

 
Planverfasser:

  
gumberger bau plan GmbH

 Philippstraße  2  -  82377 Penzberg

Die Stadt Penzberg erlässt aufgrund der §§9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des Art.23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayGO), des Art.81 der bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) und der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 
diesen Bebauungsplan als Satzung. Der Erweiterungsbeschluß Geltungsbereich wurde am
am 28.07.2015 gefasst und am10.08.2015 ortsüblich bekannt gemacht.

1. Aufstellungsbeschluss:
Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 03.03.2015 gemäß §2 Abs. BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 10.04.2015 ortsüblich
bekannt gemacht.

2. frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB: 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs.1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.11.2015 hat in der 
Zeit vom 14.12.2015 bis 22.01.2016 stattgefunden.

3. frühzeitige Beteiligung der Behörden und
    sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB: 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§4 Abs. BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.11.2015 hat in 
der Zeit vom 14.01.2016 bis 18.02.2016 stattgefunden.

4. Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB: 
Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.01.2021 wurden die Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß §4 Abs.2 BauGB in der Zeit vom 25.05.2021
bis 28.06.2021 beteiligt.

5. öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB: 
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.01.2021 wurde mit Begründung und 
Umweltbericht gemäß §3 Abs.2 BauGB in der Zeit vom 06.04.2021 bis 06.05.2021 öffentlich 
ausgelegt. Dies wurde am 25.03.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

5. Satzungsbeschluss: 
Die Stadt Penzberg hat mit Beschluss des Stadtrats vom __.__.20__ den Bebauungsplan 
gemäß §10 Abs.1 BauGB als Satzung beschlossen.

Penzberg, den ____________    Stadt Penzberg (Siegel)
  

Stefan Korpan
Erster Bürgermeister

6. Ausgefertigt:

Penzberg, den ____________    Stadt Penzberg (Siegel)
  

Stefan Korpan
Erster Bürgermeister

7. Bekanntmachung: 
Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
am __.__.20__ durch Amtsblatt Nr. ________ ortsüblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan mit Begründung und Umweltbericht wird seit diesem Tag zu den üblichen 
Dienststunden in der Stadt Penzberg zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Der Bebauungsplan ist damit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215
BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Penzberg, den ____________    Stadt Penzberg (Siegel)
  

Stefan Korpan
Erster Bürgermeister

C   Verfahrensvermerke
Planungsstand vom:                                                                                                                              07.02.2022
Verfahrensstand:            Billigung nach öffentlicher Auslegung - erneute Auslegung

H/B = 900 / 1800 (1.62m²) Allplan 2014


